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A n t r Cl 9 

der Abgeordneten Reicht, PischI 

und Genossen 

No . ......... g1.JA 
Präs.: 0 4, MRZ, 1987 

I' ,.wo ...... , •••••••••••••••••••• 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Fernmeldeinvestitions­

gesetz geändert wird 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ........ , mit dem das Fernmeldeinvestitionsgesetz 

geändert wird 

"Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Fernmeldeinvestitions~esetz, BGBl.~r. 312/1971, zuletzt ~eändert 

durch die F~IG-~lovelle 1985, 3GBl. ~r. 569. wird wie folttt ~eändert: 

§ 2 Ab s . 1 lau te t : 

"(1) Zur 3e~leic:,un~ der '10:1 den Untern~hP.'lun~en vor~eleq;ten Rech­

nun~en sind jene ~ehreinnah~en an ~ernsryrech~ebühren zu v~rwenden, 

die 

in den Ja hr en 1965 bis 1957 über den ge tr a~ von 6S0 ~ill.S, 

in den Jahren 1958 bis 1971 "üb er den Be tra<:; von 2 000 ~ill. S I 

i1Jl Jahre 1972 über den Be tra~ von 2 500 ·üll.S, 

Ln J'3.hre 1973 über .j en Se tr 3 g: von 2 7() I) '-H 11 . .s , 
i-n Jahre 1974 über j~n Setr}'<; von 1 008 '1i11.S, 

im Jahre 1975 über ien Betrax; va n 3 300 'üll.S 

und in den Fo l~ ej ahr.:::n über den Se tra~ hinaus anfallen, der in den 
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Jahren 1915 und 1917 einen Satz von 47.5 v!.f, 1'11 Jahre 197·g eine'!! Satz 

von 55 vH, 1m Jahre 1979 einem Satz' von 63 yH, in den Jahren 1980 bis 

1932 ein en Sat z vo n 66 v:i. in den Jahren 1983 bis 1956 eine"'!1 Sat z von 

60 vH f i:n Jahre 1991 einern Satz Yon 63 vq und ab dem Jahre 1988 einB1l 

Satz von 66 vS der Jährlichen Gesaf1lteinnahc1!en an F"ernsorechp.;ebühren 

entspricht. Zu diese:n Zweck ist in Höhe dieser Mehreinnahmen - die in 

den Bundesyoranschlä~en bei Kapitel 18 ~etrennt zu veranschlaq;en sinri 

- ein g leic h hoher zwec k.'~ ebund ener Aus~ ab enansa t z bei Ka pi tel 18 

vor zuse hen • U 

Art! kel 11 

Mit der Vollziehun~ di~ses Bundes~esetzes ist der Bundesminister für 

öffentliche ~irtschaft und Verkehr im Einvernehmen mit dem Bundes­

minister. für Finan zen betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht 

auf eine erste Lesung dem Verkehrsausschuß zuzuweisen. 
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BEG RUN DUN G 

Als eine der Maßnahmen zur angestrebten Reduktion des 

Nettodefizits im Bundeshaushalt 1987 auf unter 75 Mrd. 

Schilling ist eine Herabsetzung des im Fernme1deinvesti­

tionsgesetz in der Fassung der Novelle 1985 festgelegten 

zweckgebundenen Anteils der Fernsprechgebühreneinnahmen 

für Investitionen der PTV auf dem Fernmeldesektor im 

Jahre 1987 von 40 % auf 37 % vorgesehen. 

Ab dem Jahre 1988 ist im Fernmeldeinvestitionsgesetz 

bisher eine Zweckbindung der Fernsprechgebühreneinnahmen 

für Investitionen der PTV auf dem Fernmeldesektor im Aus­

maß von 43 % vorgesehen. Mit dem vorliegenden Antrag soll 

als Beitrag zur mittelfristigen Budgetkonsolidierung die 

Z~eckbindung in den Jahren 1988 bis 1990 auf 34 % gesenkt 

werden. Durch diese Senkung von 43 % auf 34 % wird sich 

das Betriebsergebnis der PTV in diesen Jahren jeweils 

um etwa 2.300 Millionen Schilling verbessern (Steigerung 

des Uberschusses). Das bisher hohe Investitionsniveau 

soll durch Ausweichen auf den Kapitalmarkt gehalten wer­

den. 

Die Herabsetzung des zweckgebundenen Anteils der Fern­

sprechgebühreneinnahmen ist gerechtfertigt, weil das 

jährliche Investitionsvolumen auf dem Fernmeldesektor 

nicht mehr so stark wie in früheren Jahren ansteigen 

wird und weil der Fremdkapitalanteil z. B. bei der Deut­

schen Bundespost und den Schweizerischen Post- und Tele­

graphenbetrieben wesentlich höher liegt als bei der öster­

reichen Post- und Telegraphenverwaltung. 
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